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unmöglich als giltig angeſehen werden und
ſcheinen er Mn einer eiſe die bairiſchen Verhältniſſe und
die airi Inſtruction vom 12 September 1834 für das
Verhalten des Seelſorgers Iu Weſtöſterreich ru  1  üch des
Geſetzes vom 31 ezember 1868 maßgebend ſein zu önnen
ondern nach unſerer Meinung gibt das beſagte Geſetz ſelbſt

beſten den betreffenden Fingerzeig, wenn Iu den Abſätzen
und des Ttite ſagt „Dieß kann auch dem Falle

geſchehen wenn das Ufgebo wegen Weigerung eines
Seelſorgers durch die politiſche Behörde vorgenom⸗
men 77˙⁷ „Den Brautleuten allen en frei,
die ——  2  e Einſegnung threr vor dem Seelſorger des

der Brautleute geſchloſſenen Ehe bei dem Seelſorger
des andern Theiles erwirken. 144

Hiemit glauben wir aber die verſchiedenen Geſichtspunkte
zur Orientirung Unſerer fraglichen Angelegenheit zur Ge
nüge dargelegt haben und ſchließen demnach, da wir uns
zur Aufſtellung von ſpeciellen und poſitiven Sätzen nicht
für berechtigt halten unſere Abhandlung mit den orten des
eiligen Uguſtin „In unttas dubiis Üibertas
Oomnibus Caritas 4. Sp

Der Seelſorger bezüglich der Taubſtummen
ſeiner Gemeinde.

(Fortſetzung
Nachdem man nun ſein Urtheil nach reiflicher eber

legung ahin gebilde hat daß das Kind wirklich taubſtumm
nicht blödſinnig ſein muß, Eine weitere Aufgabe für

den Seelſorger ein, nämlich
Die Eltern wegen dieſes Familienleiden

tröſten und thnen die zur erneren Erziehung
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eines ſolchen Kindes n  gen Belehrungen und War⸗—⸗
nungen ertheilen.

Hier bietet ſich dem Seelſorger die Gelegenheit, der
größte Wohlthäter zu werden ſowohl dem taubſtummen
inde, als auch deſſen Eltern Dieſen eS gewöhnlich

Einſicht, was ſie mit threm taubſtummen Kinde der
eigenthümlichen Beſchaffenheit desſelben namentlich un den erſten
Jahren anfangen en Für das Kind ſelbſt iſt eine zweck
mäßige Behandlung im elterlichen 0 der einflußreichſte
Faktor, durch welchen die traurigen Folgen der Taubſtummheit
tin gemildert werden und das Gedeihen des ſpäteren
Unterri  2 ungemein befördert wird.

Die er Aufgabe beſteht nun darin, den Eltern 1⁰
zu enden. Nachdem man thnen allmälig das ebrechen thre
Kindes der ahrhei gemäß auseinandergeſetzt hat, bezeige
man thnen eine Theilnahme Uund die größte Bereit—
willigkeit, thnen auf jede mögliche eiſe ehi zu ſein
Dann röffne man ihnen die troſtreiche Ausſicht, daß auch ſolche
Kinder noch unterrichtet werden, den lieben ott ennen und
lieben lernen, in allen Pflichten eines riſten unterwieſen
und zum mypfange der eiligen Sacramente vorbereitet und
zugelaſſen werden könnten. Ebenſo würden ſie durch Unterricht
Iin den an geſetzt, ſpäter alle gewöhnlichen beiten oder
ein nützliche an  er 3u lernen, den ebensunterhalt zu
en Man ſage ihnen, daß Es für Taubſtumme auch
bei uns eine beſondere Schule gebe, worin dieſelben ganz
tebevo behandelt, auf's Freundlichſte und unterrichte
würden. Auch ihr Kind ſolle ſpäter, wofür man ſchon ſorgen
werde, in teſe Anſtalt aufgenommen erden und erde mit
Gottes dort auch gute Fortſchritte machen, ſo daß ſie
noch große Freude daran erleben würden. Weiß man ein oder
das andere Beiſpiel von einem unterrichteten Taubſtummen,

dem dieſes one Ziel erreicht worden iſt, zu erzählen, ſo
wird das beſonders troſtreich ſein für das bekümmerte Eltern  2



herz Hierauf man eine Urze Belehrung folgen über die
weitere Erziehung des Kindes

In dieſer Beziehung iſt bemerken, daß das Schickſal
der taubſtummen Kinder uim elterlichen auſe häufig ein ſehr
trauriges iſt,‚ wei den Eltern, E gewöhnlich arm und
niedrigen Standes ſind, ſowohl Zeit und Mitteln, als auch

der nöthigen Einſicht fe ihrem unglücklichen Kinde
jene Behandlung angedeihen laſſen, 8 zUur körperlichen
und geiſtigen Entwickelung nothwendig und heilſam iſt

Beſonders ſind ＋2 vier Fehler, in e die Eltern 9e
wöhnlich allen, indem ſie nämlich en  er das Kind ängſtli
von jedem erkehre mit den übrigen Menſchen au  ießen
und abſperren, oder ihm gänzliche reihei geſtatten und es

ügellos herumlaufen laſſen, oder ＋ verzärteln und ihm Alles
gelten laſſen, oder endlich es zu hart behandeln und überall
zurückſetzen. Wie nachtheilig jeder dieſer Fehler auf das Kind
einwirken muß, ieg auf der Hand Der er Fehler bewahrt
zwar das ind vor mancher Gefahr, ewirkt aber andererſeits,
daß ＋ der fortwährenden Einſamkeit und des Mangels

jeder Beſchäftigung und geiſtigen nregung Körper und
et verkümmert und mehr und mehr in Stupidität und
Stumpfſinn verfällt. Der andere Fehler wir freilich in ———
tellektueller Hinſicht nicht ſo nachtheilig, E nachtheiliger aber
in ſittlicher. Der Taubſtumme bei dieſer ungebundenen
Lebensweiſe viel eues, rlangt ſo manche Sachkenntniſſe und
übt ſeine Geiſtesfähigkeiten; außerdem ſtärkt auch ſeine
Körperkräfte. nde wird ihm abet auch jede Ordnung 3
wider und entwickelt ſich allmälig ein Hang zum Bettler und
Vagabundenleben. Auch Hinterliſt, Diebereien, andere Unſitt⸗
lichkeit und grobe Gewohnheiten ſind die olge davon
Von rohen Menſchen ereizt und mißhandelt, geräth et
in wilden Zorn und beſtiali

E Wuth, wodurch ELr ogar für
eine mgebung gefährlich werden kann. Jede Taubſtummen⸗
Anſtalt könnte ahre Prachtexemplare von ſolchen jungen Wild



lingen aufweiſen, 2 dem Lehrer nicht enig zu ſchaffen
machen, bis ſie nur einige Politur annehmen. Der dritte Fehler
omm wohl öfteſten vor Die unvernünftige Elternliebe
will dem Kind durch Verzärtlung glei  am einen Tſa für
ſein Unglück geben, edenkt jedo nicht, daß ſie dadurch mehr
ſchadet, als nützt Denn die olge davon iſt, daß in dem un das
Verlangen rege wird nach allerhan Bedürfniſſen, die nie
als befriedigen kann, daß eigenſinnig, ungehorſam und
trotzig wird, daß in der Anſtalt nich leiben will und auch
ſpäter in anderen Verhältniſſen unzufrieden ſich Der
vierte Fehler endlich hat ebenfalls eine nachtheiligen Folgen
Die Zurückſetzung uin Nahrung, Kleidung und dgl die
örenden Geſchwiſter empfinde das taubſtumme Kind auf das
Tiefſte, und in olge deſſen ergibt ＋ ſich dem Mißmuth, Zorn,
eid Uebertriebene arte umzie das Herz des
Taubſtummen, welches ſchon in olge ſeines Gebrechens nicht
beſonders gefühlvoll iſt, mit einer harten Kruſte von Gefühl
loſigkeit und pflanzt in 0  e Mißtrauen, Rachſucht und
Grauſamkeit gegen andere Menſchen.

Vor dieſen Fehlern müſſen aher die Eltern ewarnt
und dagegen Urch Rathſchläge aufgeklärt werden, was
ſie zur Beförderung des leiblichen und geiſtigen Wohles ihres
Kindes zu thun haben aben

In körperlicher Beziehung ermahne man die Eltern,
daß ſie bei dem taubſtummen Kinde die nämlichen Regeln über
Koſt, Kleidung, Reinlichkeit dgl beobachten, für
dere Kinder gelten zUuL Beförderung der Geſundheit. Beſonders
en ſie ſich dem Kinde angelegen ſein laſſen die Be
wachung im Freien, ami nicht Schaden eide, nicht über
fahren werde w., die Sorgfalt und ege für das Auge,
welches ihm von beſonderem Werthe iſt und gleichſam das
Gehör rſetzen ſoll, die Uebung tm rechten Gebrauche der
Glieder beim ehen, bei gewöhnlichen Verrichtungen und leich
eren Tbeiten U. dgl Körperliche Unarten en ſie ihm ab



ge  nen durch Darſtellung des und Vormachen des
Anſtändigen.

In geiſtiger und zwar unächſt in intellektueller
Beziehung en die Eltern jede Gelegenheit enützen,
durch die Geiſtesfähigkeiten des Kindes an werden. Weil
es aber ſeines Gebrechens von dem wichtigſten Factor
der geiſtigen Entwicklung, von dem gegenſeitigen Verkehre durch
die Sprache, ausgeſchloſſen iſt,‚ ſo bleibt es auf die Unmittel  —
bare Einwirkung der äußeren Erſcheinungswelt, auf ſeine vier
S  inne angewieſen. Die ſinnliche Wahrnehmung iſt 10 über

der Ausgangspunkt jeder menſchlichen Erkenntniß und
bietet Stoff und Anregung zum Denken Darum man

dem taubſtummen inde recht vie eue ſehen, ＋

die verſchiedenen rte im und auf dem e  , in Werk
ſtätten und Arbeitsplätze 5 zeige ihm auf die einzelnen
inge und Erſcheinungen hin, es lles betrachten und
unterſuchen. Man es auch theilnehmen Spielen, e
nach beſtimmten Regeln geſchehen, und verwende es leich  7
eren mechaniſchen Verrichtungen, bei enen ES Acht geben muß
Da ſein Auge in der ege ehr geũ iſt und beobachtet,
ſo wird e glei  am von ſelbſt genöthigt, ſich eine Sprache zwar
ui in orten, ſondern in eberden zu bilden Vom bloßen
Hinzeigen auf die Gegenſtände wird übergehen zUur Anwendung
von Zeichen, e die erlangten Vorſtellungen erinnern, in⸗
dem es die Thätigkeiten achahmt, gewiſſe inge und erſonen
andeute durch Hervorhebung eines weſentlichen Merkmales oder
auffallenden Kennzeichens, durch Umſchreibung der Formen ZC.

Wenn die Angehörigen dem 111 nur einige eachtung
chenken, ſo werden ſie teſe Zeichen bald verſtehen, weil ſie
dieſelben vor ihren Ugen entſtehen ndem ſie ſich dann
auch ſelbſt durch Zeichen dem unde verſtändli machen
ſuchen, ird ſich nach und nach ein gegenſeitiges, wenn auch
nur dürftiges Verſtändigungsmittel herausbilden, welches für
die geiſtige Entwicklung des Kindes ehr vortheilhaft iſt
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Solche Kinder, E noch einen Grad von ehör haben

oder E früher ſchon geſproche aben, en die Eltern
ermuntern, daß ſie vielfach ihre Stimme vernehmen laſſen und
ihre Mittheilungen, Bitten, Wünſche dgl ſo viel als mög⸗
lich durch orte ausdrücken Es wird durch ebungen
nicht nur den Lungen⸗— und Bruſtkrankheiten vorgebeugt, ſon⸗
dern auch der pätere Sprechunterricht Iun der Ule gefördert.

Was endlich die religiös⸗ſittliche Beziehung oder
die Erziehung Iim Sinne betrifft, ſo hat ieſelbe bei
einem taubſtummen Kinde nach denſelben Grundſätzen zU 9e
ſchehen, wie bei dem vollſinnigen. Da jedo hei jenem
angel Gotteskenntni bon eigentlich höheren moraliſchen
Beweggründen nicht die ede ſein kann, muß vorläufig die
Auctorität und das eiſpie der Eltern dieſen Mangel rſetzen
„Bei der Erziehung iſt das eiſpie der Eltern und die An
gewöhnung des Guten die Hauptſache, das Wichtigſte,“) ſagt
der ſelige Biſchof Sailer Dieſes gilt ganz vorzüglich von dem
Taubſtummen, der ein Augenmen iſt, der Alles bemerkt,

In der Reichsſtadt U führte — — Sailer 3 ein
Kinderſchauſpiel auf. Der Vorhang wurde aufgezogen Ein Mädchen von etwa
zehn Jahren, das die Hauptrolle Atte, trat auf. Alles chwieg Da rte man
eben vom Kir  Urme die zur Erinnerung die Menſchwerdung des
Sohnes Gottes duten Das Mädchen ollen bir ui ehe wir an
angen, den engliſchen beten?“ Sie kniete nieder, bezeichnete ſich mit dem
Kreuze und hetete Qu das gewöhnliche Einige onnten kaum
das en halten. Sailer aber war innig gerührt. Nach dem Schauſpiele rief
EI die Kleine, die vortrefflich geſpie hatte und viel beklatſcht vorden wWar, her
bei und zU ihr Liebed Kind! du haſt eine Sache gut gemacht; aber
daß dir Gehete mehr elegen war, als dem Schauſpiele, das verdien
das größte Lob! Das gefällt Gott und allen Menſchen Bleibe immer
ſo romm, ſo wird btt mit dir ſein und du wirſt glücklich verden. Sailer
chenkte ihr, da ihre Eltern arm einen großen Thaler kleine
gebenheit erzählte Sailer mehrmal und ma  6 allemal die Bemerkung „Bei der
Erziehung iſt das der Eltern und die Angewöhnung des Uten die
Hauptſache, das Wichtigſte; ohne dieſes alles elehren und Ureden nichts.“
Chr. v. mid, Erinnerungen agus eben, Bd.)



und bei dem aher das gute eiſpie das wirkſamſte Mittel
iſt, um ihn zu einem gut geſitteten =n  en heranzubilden.
Wenn in einem auſe chriſtliche Zucht, Ordnung und Sitte
errſcht, ſo wird gewi auch das taubſtumme Kind nicht aus
arten Ja ＋ iſt in der ege ſehr illig und lenkſam, da
auch In ſein Herz, wie in jede menſchliche Herz, ein religiös—
ſittlicher Keim gepflanzt iſt, nach dem Ausſpruche Tertullian's:
„0 testimonium animae naturaliter Christiange.“

Die Eltern ſollen demnach ihr taubſtummes Kind vor
gewiſſen Fehlern 3u bewahren ſuchen, was jedenfalls leichter iſt,
als an  ne üble Gewohnheiten wieder wegzubringen.

Namentlich en ſie ＋. kwahren:
vor Ungehorſam und Eigenſinn, indem ſie von dem—⸗
ſelben die gehörige, kindliche rfur und un em ünkt⸗
ichen, chnellen ehorſam fordern, und indem ſie jene ver

nünftige Elternliebe walten laſſen, nicht bloß immer
icht und Milde ennt, ſondern manchmal auch In
und Strenge anwendet;
vor ißgun und Neid, indem ſie nicht durch Zu⸗
rückſetzung verletzen, ſondern In Allem ganz ſo behandeln,
wie die anderen hörenden Geſchwiſter;
vor ar und Grauſamkeit, indem ſie ihm durch

eiſpie Liebe und Theilnahme einflößen und
Niemanden, auch nicht Thiere, ein o  E Benehmen
geſtatten 5
vor rägheit und Arbeitſcheu, indem ſie es nicht
thätig dahinbrüten laſſen, ondern en  rechen be  äftigen,
wenn auch oft nur durch ein Spiel, da 10 bekanntlich
„Müßiggang aller Laſter Anfang iſ
vor Bosheit und Argwohn, indem ſie ＋. nur mit
zuverläſſigen Spielgenoſſen umgehen laſſen und niemals
dem oder Mißbrauche unvernünftiger, roher Men—
ſchen ausſetzen;
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vor jedem Eingriffe un fremdes Eigenthum, indem  3
ſie ihm Manches zu ſeiner enützung überlaſſen und eine
Freude zeigen, wenn eS dasſelbe nicht ver  en  E oder
Anderen davon mittheilt. Dadurch bekommt das taubſtumme
Kind doch einigen Begriff von Eigenthum; würde ＋2

Es ſindAlles annexiren, was ih angenehm vorkommt.
ſchon manche junge te un die Anſtalt gekommen, enen
nur durch eiſerne Strenge die Annexirungs-Politik aus⸗
getrieben erden konnte;
bor Unreinlichkeit jeder Art, indem ſie anhalten
zur Ordnungsliebe, beſonders zur Reinhaltung der Kleider,
des Bettes dgl. Vernachläſſigung un dieſer Beziehung
war ſchon manchmal u daß ein taubſtumme Kind

eib und cele verkümmerte und in dem Inſtitute nicht
behalten werden konnte

Wenn ein taubſtummes Kind die genannten oder ähnliche
Fehler ſich Schulden ommen läßt, ſo zeige man ihm zuerſt
Ußeres Mißfallen oder entziehe ihm Angenehmes. Be
Wiederholung derſelben iſt auch körperliche Züchtigung noth
wendig. Daß jedo dieſe mit äßigung und üughei zu ge
ſchehen habe, und daß man lieber nicht ſtrafen ſoll, als u
gerechter eiſe, verſte ſich oh vbon ſelbſt

Das religiöſe Gefühl des taubſtummen Kindes kann
zunächſt nur geweckt werden durch das gute Beiſpiel und den
religiöſen utnn um elterlichen 90 Es ſoll er heil  2  2
nehmen dem gemeinſchaftlichen Gebete, et ebenfa die
an  e falten, ſtill ſein und das heilige Kreuzzeichen machen.
Auch en die Eltern asſelbe, wenn ſo weit gehen kann,
das eine oder andere Mal zur irche, auf den Gottesacker
und Prozeſſionen führen, was ihm ugleich ſehr große Freude
ereitet, eil *. abet viel Neues gibt Wenn auch
das Kind auf dieſe Weiſe noch keine are Erkenntniß Gottes
und der verſchiedenen religiöſen Wahrheiten bekommt, ſo wird
doch un ihm der jedem Menſchen innewohnenden rel

＋

2



giöſen Anlage eine heilige cheu und Ahnung geweckt und ſein
Herz empfänglicher gemacht für den künftigen Religions⸗
Unterricht.

Sollten die Eltern ih Berufes den größten
et des age außer dem 0 zubringen, ſo dringe der
Seelſorger darauf, daß ihr taubſtummes Kind womöglich einer
Kleinkinder⸗Bewahranſtalt oder anderen zuverläſſigen Menſchen
zur Pflege, Obhut und Zucht übergeben er Dieſes wird
jedenfalls für das Kind zuträglicher ſein, als wenn es faſt den
ganzen Tag abgeſperrt wird und ſich ſelbſt überlaſſen bleibt

Damit ein taubſtumme Kind für den Eintritt In die
Taubſtummen⸗Anſtalt zweckmäßig vorbereite werde, hat ferners

der Seelſorger a  n wirken, daß das
e v0 der Zeit des ſchulpfli

igen Alters bis
zuL ufnahme tn die Anſtalt die Elementarſchule
beſuche

Sobald das taubſtumme Kind das ſechſte Lebensſahr 48
rei hat, iſt in der ege außer dre durch beſon⸗
dere Kränklichkeit körperlich kräftig genug,
den gewöhnlichen Gang in die Schule machen zu können. Es
ſoll eßwegen von dieſer Zeit iellei In Begleitung eines
vbon den Ge

iſtern oder anderer Nachbarkinder regelmäßig
die Ortsſchule beſuchen. Wenn eS auch In der geiſtigen Ent
wicklung den vollſinnigen Kindern weit e  . mit dieſen
darum nicht zuſammen unterri  e werden und ihnen keines-
wegs gleichen Schritt halten kann, ſo iſt doch der Gewinn,
den aus dieſem Schulbeſuche zie nicht für Unbedeuten
zu halten. Zunächſt ern durch das Beiſpiel der übrigen
Schulkinder ſich immer mehr Ordnung und Sittſamkeit 9e
wöhnen. In der freien Zeit omm uim Umgange und uim
Spiele mit ſo vielen Kindern In Verkehr, daß dadurch gar
viele, bis ahin ih ganz fremde Anſchauungen ewinnt. eher
dieß wird auch der Lehrer das Seinige beitragen. Weil das
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taubſtumme Kind bisher wahrſcheinlich ſelten unter vie  le Men—
chen gekommen iſt, ſo ird ihm der Lehrer einige Zeit gönnen,
his * ſich in der Ule zurecht findet. Er wird ihm mit
großer Freundlichkeit entgegen kommen; dann wird es auch
bald zutraulich werden Er wird ihm geſtatten, ſich die
ereits bekannten, vollſinnigen Schüler anzuſchließen und wird
aus denſelben den geeignetſten wählen, welcher ſich manchmal
eigens mit ih beſchäftigt und mit ih allerlei vorgelegte
Bilder anſchaut. Iſt der taubſtumme Schüler bildungsfähig,

wird Er bald lebendig werden, ES wird ſich mit ſeinem Ge
noſſen eine Interhaltung entſpinnen mittelſt Geberdenzeichen,
die er ſelbſt mit Leichtigkeit auffindet, und wird ſo immer
neue Vorſtellungen und Gedanken un ſich aufnehmen. In teſe
Unterhaltung wird auch der Lehrer ſich miſchen, ieſelbe regeln
und auf aſſende Gegenſtände hinlenken und dadurch mehr und
mehr das Utrauen des Kindes ſich erwerben Ußerdem kann
der Lehrer dem Taubſtummen ohne Schwierigkeit Anleitung
geben tm mechaniſchen reiben der Buchſtaben, der Ziffer

w., wodurch zugleich hinreichend für Beſchäftigung während
der Schulſtunden geſorgt wird Hie und da iſt ein Lehrer
zUm vorbereitenden Taubſtummen-Unterrichte qualificirt; dann
ird en ſich eine Freude araus machen, ſeinen taubſtummen
Schüler um Lautiren der geſchriebenen Buchſtaben, Sylben und
örter zu unterrichten, beſonders in dem Falle, daß derſ elbe
nicht ganz gehörlo iſt oder früher ſchon geſprochen
Der Lehrer wird ihm auch die Bedeutung der geſchriebenen
örter durch Hinzeigen auf den Gegenſtand In der Wirklich⸗
keit oder in einem und durch entſprechende eberden

Sobald ſich ierigkeiten V Betreff der autentwi  ng überhaupt
oder in der eine einzelnen Lautes ergeben, U der unerfahrene Lehrer wohl,
dbon der Entwicklung dieſes einzelnen Lautes oder von der autentwicklung über—  *
aup Abſtand zu nehmen. Es iſt nämlich der Erfahrung gemã eichter für den
Taubſtummen⸗Lehrer, einen Laut ganz von uem zu entwickeln, als angenom⸗
ene richtigkeiten im wieder w  en



kennen ö lernen und ihm ſo vielleicht das erſte Unterrichtsjahr uin
der Anſtalt erſparen. den angegebenen ebungen, wie
vie  le neue und anregende Bilder werden dem Taubſtummen
auf dem täglichen Wege von und zur ule, beim Beſuche
der Kirche vorgeführ

Aus dem Geſagten geht nun hervor, daß der eſu der
Ortsſchule von ette des Taubſtummen keineswegs geringfügig

nennen ſei und daß man deshalb kategoriſch darauf beſtehen
ſoll Auf der anderen Seite aber darf man dieſen vorläufigen
Schulbeſuch auch nicht zu hoch anſchlagen. Derſelbe iſt ui
mehr, als Rur ern Vorbereitungs-Unterricht, und durchaus
genügend, um dem Taubſtummen die nothwendige Ausbildung
zu verſchaffen.

Wenn der Taubſtumme nachſchreiben elernt
hat, wenn CEL dieſes und jene Wort prechen kann, ſo glaube
man 10 nicht, EL verſtehe nun auch ſchon alles Geſchriebene,

ſei on In den vollen Beſitz unſerer Sprache gelangt und
ſomit zum geiſtigen erkehre mit anderen Menſchen efähigt,

auf dem gewöhnlichen Wege un allen Gegenſtänden Unter  2  2
richtet werden können. Will man ihm jene Kenntniſſe bei  —
bringen, die raucht, umH ein bürgerlich⸗taugliches Glied der
menſchlichen eſe

aft 3u werden, und als Chriſt an den
Gnadenmitteln der ar theilnehmen zu können, iſt ＋ für
ihn abſolut nothwendig, daß EL nach der für Taubſtumme
peciell berechneten Methode weiter ausgebildet werde. Urch
betrübende Erfahrung veranlaßt, ſei Uns uim Intereſſe der
glücklichen Taubſtummen die Bitte geſtattet, die eben
gemachte 4891 erkung 10 recht beherzigen.“)

Noch aus der neueſten Zeit läßt ſich ein Fall anführen, daß ein
ſehr ſchwerhöriger nabe die Ortsſchule eſuchte Da ＋ endlich zum
ange der igen Sakramente vorbereite verden 0  7 ſich heraus,
daß ＋ faſt ganz unwiſſend ſei Auf Betreiben des Herrn Pfarrers wuürde 4
nun V das I

uſtitut ehracht Doch die Eltern atten Unverſtand oder vielmehr



Man ſoll aher die Eltern frühzeitig aufmerkſam machen
auf die Nothwendigkeit und auf ihre Ver  Ung, daß ſie ihr
taubſtummes ind etwa vo  — achten Lebensjahre an der aub⸗
ſtummen-⸗Anſtalt zur weiteren Ausbildung 3u übergeben haben
Man ſage ihnen, daß ſie ſich eine ſchwere Verantwortung zu
ziehen und ſpäter ſchmerzlich bereuen würden, wenn ſie aus

thörichter Elternliebe oder aus igennu und anderen unden
Vorurtheilen dem un teſe 0 vorenthalten wollten
Sie mögen edenken, daß der Taubſtumme nicht bloß den Ke  TMN
zur Si  1  eit, ſondern auch die traurigen Folgen der Erb⸗
un In ſich Es kann deßhalb mit ihm gar ei etwas
Aehnliches geſchehen, was Dir an olz von zwei jungen
Füchslein erzählt, welche ein Mann zuglei mit jungen Katzen
aufziehen wollte Anfangs merkte die alte gar nicht, daß
ſie auch Füchſe 3u ernähren habe Doch da die nach
mehreren 0  en Fleiſch zu freſſen bekamen, rat auf
einmal ihre wilde Natur hervor. Sie ackten eines um das
andere der ＋

en und wurden zuletzt ogar ihrer bisherigen
Ernährerin gefährlich, daß teſe ſich vor ihnen flüchten mußte

Der leine Taubſtumme, von den Eltern tlebevo be
handelt, zeig ſich ebenfalls V den jugendlichen Jahren enk
ſam, wie die übrigen Geſchwiſter Doch CL in ſpäteren
Jahren allerhan bſe oder gar zur Schlechtigkeit miß
braucht wird, dann 77˙¹ ihm mehr und mehr die thieriſche
Rohheit hervor und erwachen die ſinnlichen Leidenſchaften um

ſo ſtärker, e weniger dieſelben ange an Geiſtes

2
bildung durch die Beweggründe der eligion gezüge werden
können. Ja EL kann dann, wie die Erfahrung leider beſtätigt,
ſeinen Eltern auf die ärgſte Weiſe das eben verbittern, für
ſeine Umgebung gefährlich und ſelbſt zum röͤben Verbrecher

Unbarmherzigkeit enuüg, denſelben bald vieder nach Hauſe zu nehmen, wei Y
nämlich N In kürzeſter Zeit, wie ſie meinten, vollſtändig unterrichtet werden
konnte.
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werden Wer aber hat wohl die Verantwortung hiefür zu
tragen, als Diejenigen, e ihm nicht Gelegenheit 9⁴

N,
die menſchlichen und göttlichen Geſetze kennen zu ernen?

In rwägung des erbarmungswürdigen ofe welchem
der Ungebildete Taubſtumme ausgeſetzt iſt ergibt ſich von ſelbſt
die weitere Aufgabe für den Seelſorger

Ad Er wird nämlich den Eltern durch Rath
und That behilflich ſein zur Unterbringung ihres
tau  Ummen Kindes der betreffenden Anſtalt und

wird das dazu erforderliche und die dazu
benöthigten am  t  en Erhebungen veranlaſſen

Zu dieſem Behufe iſt für den Seelſorger jedenfalls
nützlich wiſſen, uiu welcher eiſe für Cinen Taubſtummen
die Aufnahme öffentliche N  0 rwirkt bir

In den meiſten Fällen iſt eine irecte Mitwirkung oder
doch ſein beſtimmender Einfluß nöthig, wei  1 gewöhnlich die
betreffenden Angehörigen, reſpective Gemeindevorſtände,
einem ſolchen Falle ſich nicht abzuhelfen wiſſen und mit dem
Weſen der Taubſtummheit zu wenig Bekanntſchaft en Zu
0 omm es hier darauf an ob die Angehörigen die zur
Verpflegung thre Kindes Inſtitute nöthigen Koſten ſelbſt

tragen Im Stande ſind oder nicht denn darnach richtet ſich
auch das weitere orgehen

Weil jedo den verſchiedenen Anſtalten nicht mmer

auf gleiche Weiſe gehalten wird ſo wird ＋ geeignetſten
ſein, wiur infach die Bedingungen folgen laſſen,
zur Aufnahme taubſtummer Kinder in dem Linzer Inſtitute
feſtgeſetzt ſind Alſo zuerſt
Bedingungen 3ur Erlangung eines Stifts- oder Freiplatzes
Taubſtummen-Inſtitute 3u für UEme tanbſtumme Kinder

Das taubſtumme Kind muß bildungsfähig ſein,
darf alſo nicht oder gar blödſinnig ſein



— 100 —
Es darf außer der aubheit ke  In nderes körperliches

Gebrechen aben, welches deſſen Bildung und Erziehung hier
vereiteln würde, wie Lungenſucht Lähmung, hinfallende
Krankheit, bösartige Hautausſchläge dgl

Es darf kein habitueller Bettpiſſer ſein
Es darf nicht Unter ſieben und nicht über 0

alt ſein
Der Competenz Termin iſt jede Jahr von

vi bis Ende W offen
Innerhalb dieſes Termines iſt ein enne an die

Direction des Taubſtummen Inſtitutes“ iſirte und mit

Taufſchein, Armuths⸗ oder Mittelloſigkeits Zeugniß und Impf
oder Blatternſchein belegtes eſu hier zu überreichen Es iſt
nicht nothwendig, beſtimmten Stiftplatz, um welchen Om

ES genügt zu agen manpetirt wird näher zu bezeichnen
„Um enen der tu Erledigung kommenden Stiftplätze,“

oder: 5„Um unentgeltliche Aufnahme. 46

Unerläßli  e Bedingung iſt ferner, daß das taub—
ſtumme Kind innerhalb des offenen Competenz⸗Termines er
auch früher keinen aber päter) der Direction zur nter
ſuchung vorgeführt werde Es bedingt das die Natur der ache
und iſt auch den Stiftbriefen ausdrücklich vorgeſchrieben

Da die Stiftungsbeträge gerade nur für die Ver—
egung hinreichen, ſo muß die eidung dem Kinde fortan
von ſeinen Angehörigen angeſchafft werden

Das Kind muß bei ſeinem Eintritte IN die Anſtalt
mit hinreichender onntags— und Werktagskleidung verſehen
ſein Namentlich nüſſen die Knaben wenigſtens Hemden,

Gatien, Paar Strümpfe, Sacktüchel Halstüchel
Kappen oder Hüte, Weſten, oſe 2 Spenſer oder

öcke und Paar Lederſchuhe die Mädchen aber Hemden,
Unterröcke, Paar rümpfe, Sacktüchel 3 Halstüchel,
Kopftüchel oder Hauben, Kleider Schürzen und Paar

Lederſchuhe mitbringen
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Daran reihen ſich
Die Bedingungen zur Aufnahme taubſtummer Kinder emit⸗

telter Eltern
Bezüglich der Aufnahme taubſtummen Kinder für

welche die Eltern ſelbſt den Verpflegsbetrag zu be  6  *  ahlen IM

Stande ſind, gelten gleichmäßig die oben Sub 2, 3, und
angeführten Bedingungen.

Um die Aufnahme des Kindes können ſie uim Verlaufe
des Jahres hindurch jedo nichtſpäter als längſtens
bis Mitte September nündli oder briefli hier an

Es iſt ſehr wünſchenswerth, daß die Eltern ihr taub
ſtummes Kind auch glei zUur Unterſuchung hier vorführen,
amt nicht falls Dbd ni bildungsfähig Are

nutzloſe Verhandlungen ge  ogen werden
Unterricht und ſämmtliche Schulrequiſiten als Papier,

Federn Bücher in unentgeltlich Für die Ver—
flegung ſind jährlich zu ezahlen und iſt dieſer
Betrag iertel⸗— oder halbjährigen aten vorhinein zu
entrichten. Das Bett, dann Waſchen und Flicken iſt Iu dieſem
Betrage inbegriffen; nicht aber die eidung und die langen
Ferien.

Wenn ſich Armeninſtitute oder Gemeinden zur Leiſtung
dieſes Verpflegsbetrages herbeilaſſen, ſo 0  en ſie ierüber
Erne ſchriftliche Verſicherung hieher auszuſtellen

Der nterrichtscurs dauert der ege ſechs ahre
eue öglinge können mmer nur mit Beginn des euen

Schuljahres Anfangs ODktober aufgenommen erden
Wenn Ein mit Cnem Stiftplatze betheiltes oder auf Koſten

der Eltern hier befindliches ind nach geſchehener Aufnahme
ſich als nicht bildungsfähig oder mi mnmem der obgenannten
körperlichen ebrechen, oder als habitueller Bettpiſſer ſich ELr

weist, ſo kann nicht II der Anſtalt ehalten, ſondern muß
ogleich wieder entlaſſen werden



ami Niemandem ein Unrecht eſchehe, wollen die Seel—⸗
ſorger ſich angelegen ſein laſſen, daß die ſchriftlichen An
gaben, beſonders über den Vermögensſtand der Angehörigen,
wahrheitsgetreu eten Würde uin olge eines unwahren 2  —
einem Kinde iemlich begüterter Eltern die unentgeltliche Auf
nahme zugeſagt, ſo würde dadurch nicht loß der Inſtituts⸗
Fond benachtheiligt, ſondern könnte egen auch ein In

oder doch gering bemittelter Eltern zurückgeſtellt werden.
Abgeſehen von der Erſatzpflicht, mõ doch ſ

erli Jemand
die Verantwortung für die Zurückſetzung des Kindes ver

mögender Eltern tragen Unſere An iſt durch den Wohl
thätigkeitsfſinn der Landesb  bewohner und beſonders des hochw
Klerus Mitteln zwar ſo geſtellt, daß ſie bei dreißig
Kindern ne dem Unterrichte auch die unentgeltliche Ver—
flegung gewähren kann; jedo die Zahl ſämmtlicher öglinge
eträgt gewöhnlich 60—70 Es wäre darum ehr ünſchens—
wer wenn manche Eltern, die nicht ganz Uunbemitte ſind,
wenigſtens einen et der Verpflegung beſtreiten ürden oder
wenn irgend ein Wohlthäter ſich iezu herbei tleße Beſonders
wäre es recht und Uig, wenn manche vermögende Gemeinde
einen Beitrag für einen ihr angehörenden taubſtummen Zögling
leiſten würde, da doch ge  7 in threm Intereſſe legt, daß
das taubſtumme ind ihr nicht ein zur Laſt falle Auf teſe
eiſe könnte zudem die gleichmäßiger vertheilt und
mehreren Zöglingen zugewendet werden

Nach dem, was ſchon früher emerkt worden iſt, werden
Alle arüber einig ſein, daß man auf die Unterbringung der
Taubſtummen in der für ſie beſtimmten Anſtalt dringen muß
Wie das taubſtumme Kind In der Volksſchule mit den anderen
Kindern zuſammen nicht Unterrichtet erden kann, eben ſo Er⸗

folglos und thöricht wäre e wenn ein Seelſorger, der ſich
nicht mit dem Taubſtummen⸗Unterrichte abgegeben hat,

es unternehmen wo  e, einen Taubſtummen zu erziehen und
unterrichten, und ihn ſo zUum mpfange der eiligen Sacra—



mente vorzubereiten Er würde auf faſt unüberwindliche
Schwierigkeiten ſtoßen und Ul Ende doch Erſprießliches
erzielen. Mag * vielleicht hie und da einen Prieſter geben,
der das nöthige Geſchick und Verſtändniß, Dte auch Muße und
Ausdauer hiefür hätte, ſo iſt doch das Ein ſo eltener Aus⸗-
nahmsfall daß er gar I In Betracht ommt Wohl aber
gab Fälle, wo Geiſtliche * verſucht aben, Taubſtumme
D mittelſt eigener Geberdenzeichen unterrichten  2 und ſich
A entſetzlich getäuſcht haben. Sie nahmen das bejahende
oder verneinende opfnicken, das Kreuzmachen, das Nachahmen
anderer chriſtlicher Gebräuche und überhaupt die äußere
dächtige altung der Taubſtummen für wirkliches Verſtändniß
und ließen —ſelben ſpäter zUum Empfange der eiligen Sacra—
mente zu Es läßt ſich nit Gewißheit behaupten daß ein

ſolcher Unterricht wer  0 und ene Praxis
und gar gefehlt iſt Wird E  mer von den vermeintli Unter
Ti  eten Taubſtummen ſpäter uIu eine N  0 aufgenommen
und gehörig gebilde ſo eſteht EX ganz freimüthig, daß Er auch
nicht den geringſten Begriff von der Bedeutung der eiligen
Sacramente gehabt habe Der run hiefür ieg darin weil
der unausgebildete Taubſtumme ni weiß von dem vas
außerhalb ſeiner Uunmittelbaren Anſchauung und Erfahrung
Raum und Zeit ieg bas über den innen oder was rüher
geſchehen iſt Er hat 0  er auch einen Begriff von ott von

Erſchaffung und rlöſung, von nade und Gnadenmitteln
Dieſe Wahrheit iſt begründet durch die atur der Sache ſelbſt
und beſtätigt ur das eigene Geſtändniß der unterri  eten
Taubſtummen (Fo  E olg

Wenn Zögling, der ereits einige Fo  it Unter⸗
ri gemacht hat rag bb ＋ Ni auch ſfrüher das heil Kreuzzeichen gemacht
und die ande gefalte habe in die gegangen und niedergekniet ſei dgl
ſo verden leſe Fragen Iu der ege bejaht enn hu aber vas ETL

ſich Abei gedacht und was ＋ Überhaupt Gott von der Erſchaffung vbon
Chriſtus edacht habe Tfolgt die gewöhnliche Antwor 5el habe


